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e-mail: margit.ebner@auerbach.de

1. Anderung des Bebauungsplanes ,,GI/GE SaaR“
nach dem vereinfachten Verfahren gem. § 13a ff BauGB
Offentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat der Stadt Auerbach i.d.OPf. hat in ihrer Sitzung am 04.12.2024 die Aufstellung der

1. Anderung beschlossen. Die Billigung des Planentwurfes einschlieRlich aller Anlagen erfolgte am
29.01.2025. Der Planteil des Anderungsbereiches ersetzt den bisherigen Planteil der rechtswirksamen
Fassung fiir die FI. Nr. 713/3 Gemarkung Michelfeld mit einer Flache von 3.561 m2. In den Lageplinen
rot gekennzeichnet.

Durch die Anderung wird die geordnete stidtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht
beeintrdchtigt. Von der frihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und der
friihzeitigen Behdrdenbeteiligung nach & 4 Abs. 1 BauGB wird gemaR § 13 ff BauGB abgesehen.

GemaR § 13 BauGB ff wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB,
von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfiigbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklarung nach

§ 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.

In der Zeit vom
10.02.2025 bis 14.03.2025

liegt der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begriindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB im stadtischen Bauamt,
Zimmer Nr. 1.03, 6ffentlich aus.

1. Anderung SaaR
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Die Offentlichkeit kann sich dort Giber die allgemeinen Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes sowie die
wesentlichen Auswirkungen der Planungen unterrichten. Stellungnahmen zur Planung kénnen wahrend
der Auslegungszeit vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kdnnen bei der
Beschlussfassung liber den Bebauungsplan unberiicksichtigt bleiben. Weiter wird darauf hingewiesen,
dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulissig ist, soweit mit ihm Einwendungen
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspatet geltend
gemacht wurden, aber hétten geltend gemacht werden kénnen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind auch im
Internet unter hitps://www.auerbach.de/buergerservice/bekanntmachungen/ verdffentlicht.

Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.v.
mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie lhre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie
keine Mitteilung tiber das Ergebnis der Priifung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt
»Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren” das ebenfalls 6ffentlich ausliegt.

Fir die Flachennutzungsplananderung gilt auBerdem folgender Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von
Umweltverbdnden:

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemiR § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen
ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hitte
geltend machen kdnnen (§ 3 Abs. 3 BauGB)

Auerbach, 30.01.2025

Yol
Joachi
Erster Blrgermeistgr
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Ausschnitt aus Bebauungsplan M 1:1000 mit Teilanderung im Bereich TFL 1.1

VERBINDLICHE FESTSETZUNG DURCH TEXT

Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB
1. NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN

Auf den im Bebauungsplan gekennzeichneten nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen
ist Bebauung nicht zuldssig, mit Ausnahme von Stellplatzen.

2. FLACHEN FUR STELLPLATZE UND GARAGEN

Auflerhalb der im Bebauungsplan dargestellten tiberbaubaren Flachen sind Stellplatze
zuldssig, Garagen sind nicht zugelassen.

3. FLACHEN ZUR RUCKHALTUNG UND VERSICKERUNG VON
3a. NIEDERSCHLAGSWASSER

Zur Verringerung der Bodenversiegelung sind bei Stellplatzen wasserdurchlassige
Belage vorzusehen. Anfallendes Regenwasser von Dachern und befestigten Flachen
ist zur Wiederverwendung zu sammeln, auf dem Grundstlick zu versickern oder tber
die  Regenwasserkandle  den Regenriickhaltebecken  zuzufiihren. Durch
Baumalinahmen und betriebliche Ablaufe darf Grundwasser nicht beeintrachtigt
werden.

3b. FEUERSCHUTZ

Fir erhdhten Loschwasserbedarf, der nicht aus der Trinkwasserversorgung
gewabhrleistet werden kann, sind auf dem jeweiligen Baugrundstiick eigene Anlagen zu
schaffen und zu unterhalten (z.B. Léschwasserteich oder Zisterne).

4. FLACHEN ZUM ANPFLANZEN VON BAUMEN UND STRAUCHERN, SOWIE
BINDUNGEN FUR DIE BEPFLANZUNG

4.1 OFFENTLICHE GRUNFLACHEN

Am Nordrand des Gebietes wird eine 30-40 m breite Griinzone entwickelt. Die offenen
Flachen werden als Magerwiesen angelegt. Als Ausgleich im Sinn des § 1 BauGB
werden groRflachige Gehdlzpflanzungen vorgenommen. Diese dienen auch der
Abschirmung des Dorfgebietes Saald.

Zur Durchgriinung des Baugebietes werden stralRenbegleitende Griinstreifen mit Baum-
und Gehdlzpflanzungen vorgesehen.

Alle Baume im offentlichen Raum entlang von Straen und Wegen sind im Zuge des
Ausbaus dieser Anlagen spatestens jedoch 1 Jahr nach Fertigstellung zu pflanzen.
PflanzgréRe: mind. STU 18/20 cm.

Sie sind in mind. 2,0 x 2,0 m groRe und 1,0 m tiefe Baumgruben oder in einen
durchgehenden Griinstreifen zu setzen. Die Gehdlzpflanzungen sind entsprechend der
Artenliste anzulegen (s. Hinweise Erlduterungsbericht).

4.2 PRIVATE GRUNFLACHEN

Fir die Durchgrinung des Gesamtgebietes werden zwischen den neuen
Grundstiicksgrenzen und den Baugrenzen 6,0 m breite Randstreifen festgesetzt, die als
Grunflachen, versickerungsfahige PKW-Stellplatze und Zufahrten genutzt werden
kénnen. Diese Randstreifen miussen jedoch auf mindestens 30% der
Randstreifenflache mit Einzelbdumen und Strauchpflanzungen, entsprechend der
Artenliste, bepflanzt werden.

Zur inneren Begriinung des Gebietes wird festgesetzt, dass bei der
Gesamtgrundstiicksflache ein Mindestanteil von 20 % als Grinflache anzulegen ist.

Pro 500 m? Grundstiicksflache ist mindestens ein standortgerechter Baum 1. Ordnung
(Stammumfang 18/20cm) zu pflanzen.

Samtliche Pflanzungen sind im Wuchs zu férdern, zu pflegen und vor Zerstérung zu
schiitzen, ausgefallene Gehdlze sind artengleich zu ersetzen.

Die Pflanzungen im Bereich von Sichtdreiecken sind so zu pflegen, dass durch Baume
und Straucher keine Sichthindernisse entstehen.

Es wird empfohlen, Flachdacher und flachgeneigte Dacher bis 15° Dachneigung
extensiv zu begriinen. Ebenso sollen geschlossene Wandflachen tGber 60 m? mit Rank-
oder Kletterpflanzen begriint werden.

Zu jedem Bauplan ist ein Freiflaichengestaltungsplan im MaRstab 1:200 / 1:100 mit
Angaben Uber Gelandeveranderung (Gelandeprofile), Flachengestaltung und zur
Bepflanzung vorzulegen. Sie sind Bestandteile der Baugenehmigung.

5. AUFSCHUTTUNGEN UND ABGRABUNGEN

Zur Herstellung eines einheitlichen Geldndeniveaus sind Auffiillungen und Abtragungen
erforderlich. Das kiinftige Gelédndeniveau wird den StraBenhdhen angepasst.

6. GEBAUDEHOHEN

Im Gewerbe- und Industriegebiet darf die Gebdudehdhe max. 15,00 m nicht
Uberschreiten. Der obere Messpunkt fiir die Gebaudehdhe ist die Oberkante der
Gebaudeaullenwand, einschlieRlich einer moglichen Attika oder die Oberkante des
Dachfirstes. Der untere Messpunkt ist Verschneidung der GebaudeauRenwand mit dem
Gelande.

7. BRENNSTOFFE (gedndert)

Lagerung und Umschlag von fossilen Kraftstoffen in Form von
Betankungseinrichtungen beziehungsweise Tankstellen ist im Plangebiet ausschliel3lich
auf Teilflache TFL 1.1 gestatten. Hierbei sind die geltenden Richtlinien zu sicheren
Lagerung und Umgang mit Kraftstoffen einzuhalten.

8. WASSERGEFAHRDENDE STOFFE (entfillt)
Stoffen- nach- §& 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHGS)- umgehen;- diese- herstetten;

9. GERAUSCHKONTINGENTIERUNG

Grundlage der Gerauschkontingentierung ist die ,Schalltechnische Untersuchung im
Rahmen der Bauleitplanung*“ der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH,
Nibelungenstralte 35, 95444 Bayreuth vom 26.09.2018, die Bestandteil der
Festsetzungen wird:

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in nachfolgender
Tabelle angegebenen Emissionswerte Lgx nach DIN 45691 weder tags
(6.00 - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 6.00 Uhr) Gberschreiten.

Teilflaiche Emissionskontingent Lgy in db
(TFL) Tag Nacht
(6.00 - 22.00 Uhr) | (22.00 - 6.00 Uhr)
Teilflache 1 63 54
Teilflache 1.1 63 53
Teilflache 1.2 63 53
Teilflache 2 65 54
Teilflache 3 64 53
Teilflache 4 64 53
Teilflache 5 63 51
Teilflache 6 62 51
Teilflache 7 64 52
Teilflache 8 62 49
Teilflache 9 60 48

Fur die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A, B und C mit
dem Ursprung x = 4471311 und y = 5507587 (Gauf-Kruger) erhéhen sich die
Emissionskontingente Lgk fur einzelne Teilflachen um folgende
Zusatzkontingente Lgy

Richtungssektor Zusatzkontingent Lg in db
Tag Nacht
(6.00 - 22.00 Uhr) | (22.00 - 6.00 Uhr)
0 0
B 6 2
7 3

Die Prifung der planungsrechtlichen Zulassigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN
45691, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) fir Immissionsorte j im
Richtungssektor k L EKi + L EK, zus,k zu ersetzen ist.

Ein Vorhaben erfillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des
Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den
mafgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).

Bei der Neuerrichtung und Anderung von Bauvorhaben und Nutzung ist mit der
Bauaufsichtsbehdrde die Erstellung und ggf. Vorlage eines schalltechnischen
Nachweises abzustimmen.

10. BETRIEBLICHES ABWASSER

Die Einleitung betrieblicher Abwasser in die offentliche Abwasserbehandlungsanlage
unterliegt der Entwasserungssatzung der Stadt Auerbach. Unter gewissen
Voraussetzungen besteht jedoch daneben auch eine Genehmigungspflicht nach §58
WHG.

11.METALLDACHER

Fir Dacheindeckungen sind Dachmaterialien, die eine Auswaschung von Schadstoffen,
z.B. Schwermetalle hervorrufen kdnnen, grundsatzlich nur in beschichteter Ausfiihrung
zulassig.

12.STRASSENBELEUCHTUNG UND AUSSENBELEUCHTUNG - INSEKTENSCHUTZ

Leuchten im StraRen- und AufRenbereich der Industrie- und Gewerbebetriebe dirfen
nur Leuchten mit geringer Anlockwirkung fir Insekten sein, d. h. Leuchten mit
neutral-weiler Lichtfarbe ( > 3.000 Kelvin) und geringem UV-Anteil. Die Leuchten
mussen so gebaut sein, dass sie nur nach unten gerichtetes Licht abstrahlen.

13. FUR DIE VORGESEHENEN PFLANZUNGEN SIND FOLGENDE BAUME

UND STRAUCHER GEEIGNET:

13a. BAUME (EINZELBAUME IM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM)

Baumhasel Corylus colurna

Eiche Quercus robur

Kaiserlinde Tilia vulgaris ,Pallida’
Mehlbeere Sorbus intermedia ,Browers'
Spitzahorn Acer platanoides ,Cleveland’
Winterlinde Tilia cordata ,Raucho’

13b. BAUME Il. WUCHSORDNUNG FUR PRIVATGRUNDSTUCKE

Baumhasel Corylus colurna
Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Traubenkirsche Prunus padus
Vogelbeere Sorbus aucuparia
Vogelkirsche Prunus avium
Wildapfel Malus silvestris
Zierkirsche Prunus spec.
Zitterpappel Populus tremula

13c. STRAUCHER UND BAUME FUR ORTSRANDEINGRUNUNG

Faulbaum Rhamnus frangula
Gewohnlicher Schneeball  Viburnum opulus
Hainbuche Carpinus betulus
Hasel Coryllus avellana
Heckenkirsche Lonicera nigra
Kreuzdorn Rhamnus catharticus
Purpurweide Salix purpurea
Rose Rosa canina
Salweide Salix caprea
Sandbirke Betula pendula
Schlehe Prunus spinosa
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Schwarzerle Alnus glutinosa
Spitzahorn Acer platanoides
Stieleiche Quercus robur

Traubenkirsche Prunus padus

Vogelbeere Sorbus aucuparia
Vogelkirsche Prunus avium
Weilkdorn Crataegus monogyna
Wildapfel Malus silvestris
Zitterpappel Populus tremula

13d. LEITARTEN FUR GRABEN UND REGENRUCKHALTEBECKEN

Bruchweide Salix fragilis
Faulbaum Rhamnus frangula
Hasel Coryllus avellana
Pfaffenhiitchen Euonymus europaeus
Purpurweide Salix purpurea
Salweide Salix caprea
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Schwarzerle Alnus glutinosa
Spitzahorn Acer platanoides
Traubenkirsche Prunus padus
Vogelkirsche Prunus avium
Zitterpappel Populus tremula
HINWEISE

1. SONNENENERGIE

Es wird empfohlen, an und auf Gebduden Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie
(Fotothermie, Fotovoltaik) anzubringen.

2. STRASSENLARM

Die kunftigen Bauwerber des Gebietes werden darauf hingewiesen, dass sie hinsichtlich
des StralBenldrms der B85 und der B470 gegeniiber den StralBenbaulasttragern keine
Entschadigungsanspriche geltend machen kénnen.

3. HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN

Die diagonal iber das Gewerbe- und Industriegebiet verlaufende 20-kV-Leitung wird in
Absprache mit dem Versorgungstrager verlegt. Die Ostlich von Michelfeld verlaufende
20-kV-Leitung wird lediglich von der neuen Strafle unterquert, eine Bebauung ist hier nicht
vorgesehen.

DER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANS

UMFASST FOLGENDE GRUNDSTUCKE:

FI.Nr. 697, 699 TF, 700/5, 706/3, 707/1, 708, 709, 710, 710/3, 711, 713, 714,
715,716, 717,719, 720, 721, 722, 723, 723/2, 723/3, 724, 725, 725/1 TF, 726,
727, 728, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736,
736/1, 741, 742, 753/4, 852 TF, 855 TF, 856 TF, 856/2, 905, 905/1, 906, 907,
907/2, 907/3, 908, 909 TF, 910, 911, 912, 913, 913/2, 913/3, 914, 917, 918,
919 TF  Gemarkung Michelfeld
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1.Anderung des Bebauungsplanes mit integriertem Griinordnungsplan
.Gewerbe- und Industriegebietes SaaR“ vom 12.04.2019

1. Anderungsbeschluss

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 06.12.2024 die Anderung des
Bebauungsplanes ,Gewerbe- und Industriegebiet SaalR*® mit integriertem
Grinordnungsplan beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 14.01.2025 bekannt gemacht.

2. Auslegung: Biirgerbeteiligung

Die Birgerbeteiligung gemall § 3 Abs. 2 BauGB mit offentlicher Darlegung und
Anhorung fir diesen Bauleitplan hat in der Zeitvom .

bis . . stattgefunden.

3. Beteiligung der Behorden und Trager 6ffentlicher Belange

Die frihzeitige Beteiligung der Behdérden und der Trager 6ffentlicher Belange geman
§ 4 Abs. 2 BauGB wurde mit E-Mail vom ___ . und mit einer Frist bis zum

. durchgefiihrt.

Satzung

Die Stadt Auerbach hat mit Beschluss des Stadtrates vom . . den
Bebauungsplan gemafd § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ___ . . als

Satzung beschlossen.

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan wurde am .
bekannt gegeben.

Der Bebauungsplan mit Begrindung wird seit diesem Tage zu den Ublichen
Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht in Zimmer Nr. 214 bereitgehalten
und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft erteilt.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Auf Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB und §§ 214 und
215 BauGB ist hingewiesen worden.

gemal § 10 Abs. 3 BauGB ortsiiblich

Auerbach,den .
Stadt Auerbach

(Siegel)

Joachim NeuB
Erster Burgermeister

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN DER STADT AUERBACH

GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET SAASS

DIE STADT AUERBACH ERLASST AUFGRUND DES
§ 10 IN VERBINDUNG MIT DEN §§ 1-4 UND 12 DES BAUGESETZ-
BUCHES (BauGB) , ART 91 ABS. 3 DER BAYERISCHEN

BAUORDNUNG (BayBO) UND DES ART 23 DER GEMEINDEORD-
NUNG FUR DEN FREISTAAT BAYERN (GO) DIESEN
BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN ALS SATZUNG.

1. Anderung des Bebauungsplans
Betroffener Planausschnitt

AUFTRAGGEBER:
STADT AUERBACH
UNTERER MARKT 9, 91275 AUERBACH
DATUM: MASSSTAB: PLANNR:
14.01.2025 1:1000 697-24/02
GEA.:
UNTERSCHRIFT:
CHIT,
0‘2&, pR Ekré;l/
¢~ | LANDSCHAFTS- 1—7
ENTWURFSVERFASSER: & ARCHITEKT Z,
N Z
o g
FETSCH 5 £ ;
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| 144347 &
. 4"‘7‘0 “‘\p?‘
Wolfgang Fetsch - Dipl.Ing. (FH) ES OFFE

D-92224 Amberg, Drahthammerstrasse 24A

Fon: 09621 /7714-0 - Fax:09621/ 7714-70 E-mail: info@fetsch-landschaftsarchitekten.com
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VERFAHRENSVERMERKE

Anderung des Bebauungsplanes mit integriertem Griinordnungsplan
.Gewerbe- und Industriegebietes SaalR“ vom 19.12.2000

1.Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 25.01.2012 die Anderung des Bebauungsplanes ,Gewerbe-
und Industriegebiet Saall® mit integriertem Griinordnungsplan beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am bekannt gemacht.

2. Auslegung: vorzeitige Blrgerbeteiligung
Die Birgerbeteiligung gemaf § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und
Anhdrung fur diesen Bauleitplan hat in der Zeit vom 08.10.2018 bis 22.10.2018 stattgefunden.

3. Frihzeitige Beteiligung der Behorden und Trager 6ffentlicher Belange
Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und der Trager 6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 1
BauGB wurde mit E-Mail vom 15.10.2018 und mit einer Frist bis zum 22.11.2018 durchgeflhrt.

4. Auslegung: Birgerbeteiligung
Der Bauleitplan wurde geméaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.03.2019 bis 09.04.2019
offentlich ausgelegt.

5. Formelle Beteiligung der Behdrden und Tréager offentlicher Belange

Die formelle Beteiligung der Behorden und der Trager offentlicher Belange geméanR § 4 Abs. 2
BauGB wurde mit Schreiben/E-Mail vom 28.02.2019 und mit einer Frist bis zum 02.04.2019
durchgefuhrt.

Satzung

Die Stadt Auerbach hat mit Beschluss des Stadtrates vom den Bebauungsplan geman
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom als Satzung  beschlossen.

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan wurde am gemal § 10 Abs. 3 BauGB ortsiiblich bekannt gegeben.

Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tage zu den Ublichen Dienststunden im
Rathaus zu jedermanns Einsicht in Zimmer Nr. 214 bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft erteilt.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kratft.

Auf Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB und

8§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Auerbach, den
Stadt Auerbach

(Siegel)

Joachim Neuf
Erster Birgermeister
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A BEGRUNDUNG

1. Planungsgegenstand
1.1 Anlass und Ziel der Planung

Um fir den Bedarf bereits ortsansassiger expandierender Firmen, wie auch fur Bauwillige
Unternehmen von aul3erhalb, geeignete Flachen fur die Erweiterung bzw. Neubau oder
Neu-Ansiedlung im Gemeindegebiet von Auerbach bereit zu stellen, wurde 6stlich von
Michelfeld das Gewerbe- und Industriegebiet ,SaalR“ durch die Stadt Auerbach
ausgewiesen. Der Bebauungsplan ist bereits Ende des Jahres 2000 in Kraft getreten.
Aufgrund diverser Anderungen, die sich aktuell ergeben haben, ist es erforderlich, die
genehmigte Planung anzupassen bzw. zu tberarbeiten.

Das Ziel des Bebauungsplans ist eine geordnete ErschlieBung des Gebietes, unter
Einbeziehung der Ortszufahrt nach Saal3, sowie die Berticksichtigung und Darstellung der
umweltplanerischen Belange.

Im bestehenden Flachennutzungsplan von 2005 ist ein Gebiet fir Gewerbeflachen mit
den fir den Ausgleich erforderlichen Flachen dargestellt. Das Industrie- und
Gewerbegebiet befindet innerhalb dieser Grenze.

1.2 Beschreibung des Planungsgebiets

1.2.1 Raumliche Lage

Das Industrie- und Gewerbegebiet befindet sich 6stlich von Michelfeld und stidéstlich der
kleinen Ortschaft Saal3. Es liegt im Winkel der BundesstraRen B85 und B470 und wird
westlich von der Zufahrt nach SaalR begrenzt. Im Norden bildet der bestehende Feldweg,
der von Saald aus nach Osten verlauft, die Begrenzung.

Entlang dieses Feldweges ist im Flachennutzungsplan von 2005 zwischen Saald und dem
Industrie- und Gewerbegebiet, ein Grinstreifen als ,Ausgleichsflache“ dargestellt, die
Ortschaft selber als ,Bebaute Flache im AuRenbereich”.

1.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhaltnisse

Der réaumliche Geltungsbereich umfasst eine Flache von 25,84 ha. Die GrofRe der
einzelnen Grundsticksflichen und die Eigentumsverhdltnisse sind nachfolgender
Auflistung zu entnehmen ist.

Gemarkung Eigentimer FI.-Nr. Geltungsbereich
Michelfeld Stadt Auerbach 697 69
Michelfeld Stadt Auerbach 699 1565
Michelfeld Stadt Auerbach 700/5 55
Michelfeld Stadt Auerbach 706/3 67
Michelfeld Stadt Auerbach 707/1 254
Michelfeld Stadt Auerbach 708 1370
Michelfeld Stadt Auerbach 709 1252
Michelfeld BRD (BundesstraRenverwaltg.) 710 5690
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Gemarkung Eigentlimer FI.-Nr. Geltungsbereich
Michelfeld Stadt Auerbach 710/3 1017
Michelfeld Stadt Auerbach 711 71
Michelfeld Stadt Auerbach 713 9529
Michelfeld Stadt Auerbach 714 163
Michelfeld Stadt Auerbach 715 4190
Michelfeld Stadt Auerbach 716 4500
Michelfeld Stadt Auerbach 717 3763
Michelfeld Stadt Auerbach 719 7325
Michelfeld Stadt Auerbach 720 2042
Michelfeld Stadt Auerbach 721 2710
Michelfeld Stadt Auerbach 722 3354
Michelfeld Stadt Auerbach 723 3377
Michelfeld Stadt Auerbach 723/2 3971
Michelfeld Stadt Auerbach 723/3 439
Michelfeld Stadt Auerbach 724 2504
Michelfeld Stadt Auerbach 725 453
Michelfeld Stadt Auerbach 725/1 3218
Michelfeld Stadt Auerbach 726 5250
Michelfeld Stadt Auerbach 727 2690
Michelfeld Stadt Auerbach 728 6370
Michelfeld Kraus 728/2 2700
Michelfeld Stadt Auerbach 728/3 2700
Michelfeld Stadt Auerbach 728/4 2700
Michelfeld Stadt Auerbach 728/5 2120
Michelfeld Stadt Auerbach 729 2620
Michelfeld Stadt Auerbach 730 5897
Michelfeld Stadt Auerbach 731 2855
Michelfeld Stadt Auerbach 732 4915
Michelfeld Stadt Auerbach 733 3411
Michelfeld Stadt Auerbach 734 3659
Michelfeld Stadt Auerbach 735 3792
Michelfeld Stadt Auerbach 736 9193
Michelfeld Stadt Auerbach 736/1 513
Michelfeld Stadt Auerbach 741 2415
Michelfeld Stadt Auerbach 742 4389
Michelfeld Stadt Auerbach 753/4 1287
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Gemarkung Eigentlimer FI.-Nr. Geltungsbereich
Michelfeld Drahovszky 852 1076
Michelfeld Buchmann 855 55
Michelfeld Kirzdorfer 856 222
Michelfeld Stadt Auerbach 856/2 2280
Michelfeld Stadt Auerbach 905 2484
Michelfeld Stadt Auerbach 905/1 529
Michelfeld Stadt Auerbach 906 7020
Michelfeld Stadt Auerbach 907 3890
Michelfeld Stadt Auerbach 907/2 2790
Michelfeld Stadt Auerbach 907/3 3410
Michelfeld Stadt Auerbach 908 7280
Michelfeld Stadt Auerbach 909 2155
Michelfeld Stadt Auerbach 910 9230
Michelfeld Stadt Auerbach 911 5280
Michelfeld Stadt Auerbach 912 5711
Michelfeld Stadt Auerbach 913 22960
Michelfeld Stadt Auerbach 913/2 3516
Michelfeld Stadt Auerbach 913/3 19048
Michelfeld Stadt Auerbach 914 13855
Michelfeld Stadt Auerbach 917 3130
Michelfeld Stadt Auerbach 918 5830
Michelfeld Kraus / Gsell 919 5520

Summe 258.467
25,84 ha

1.2.3 Gebiets- / Bestandssituation

Lage
Das Industrie- und Gewerbegebiet befindet sich im Bereich intensiv genutzter Acker- und

Wiesenflachen, in denen nur wenige Gehdlzstrukturen vorhanden sind. Das Gebiet wird
im Osten und im Suden von zwei Bundesstralen begrenzt. Im Norden und Westen sind
weitere landwirtschaftliche Nutzflachen und kleine Waldbereiche vorhanden, die teilweise
in die nordlich verlaufende Speckbach-Aue Ubergehen. Im Nordwesten liegt die kleine
Ortschaft Saal3.

Topographie
Das Gelande des Industrie- und Gewerbegebietes liegt auf einer Héhe von 419 m bis 436

m U. NN. Es befindet sich in einem nach Nordosten, in Richtung zur weiter nordlich
liegenden Speckbach-Aue, geneigten Bereich. Innerhalb des Gelandes besteht von
Sudwesten nach Nordosten ein Hohenunterschied von ca. 17,00 m.
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Wasserverhaltnisse

Offene Gewasser sind im Industrie- und Gewerbegebiet nicht vorhanden. Der im Jahr
2017 gemessene Grundwasserspiegel liegt zwischen 1,40 m bis 2,80 m uGOK.

Das Planungsgebiet liegt zum gréRten Teil auRerhalb der weiteren Schutzzone der
Trinkwassergewinnungsanlage Ranna. Die Schutzzone verlauft entlang der Ortszufahrt
nach Saal3, die im Westen das Planungsgebiet begrenzt. Eine Teilflache des
Geltungsbereiches ragt in die Weitere Schutzzone des Wasserschutzgebietes. Da auf
dieser Flache keine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist, ergeben sich daraus keine zu
beachtende Einschrénkungen in der Nutzung des Planungsgebietes.

Fauna und Flora

Das Planungsgebiet wurde im Sommer 2017 auf das Vorkommen naturschutz-relevanter
Tierarten untersucht. Die erfassten Daten sind Grundlage fiir die aktuell erstellte spezielle
artenschutzrechtliche Prufung (saP), deren Ergebnisse in der Planung berticksichtigt und
eingearbeitet sind.

Nachweise von naturschutz-relevanten Pflanzenarten sind aus dem Planungsgebiet nicht
bekannt. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung - Acker und Griinland —
sowie der kaum vorhandenen Kleinstrukturen sind entsprechende Arten auch nicht zu
erwarten.

Kleinklima

Uber den groRflachigen Acker- und Wiesenflachen des Projektgebietes ist die Entstehung
von Kaltluft zu vermuten, die sich kleinklimatisch auf den Ortsbereich auswirken kann.
Durch Bebauung wird die Kaltluftbildung eingeschrankt evtl. sogar unterbunden, wodurch
sich eine gewisse Erwarmung einstellen kann. Da am noérdlichen Rand des
Planungsgebietes ein breiter Grunstreifen erhalten bleibt, kann ein Luftaustausch aus den
ostlich und westlich der Ortschaft liegenden Wiesen- und Ackerflachen erfolgen. Es
entsteht somit keine unmittelbare Barriere fir die Bellftung der Ortschaft Saal3.

Die Entstehung und FlieBrichtung der Kaltluft im Talraum des Speckbaches, die fir den
Ortsbereich von Michelfeld von Bedeutung ist, wird durch das Gewerbe-- und
Industriegebiet nicht beeintrachtigt.

1.2.4 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Die im Planungsgebiet vorhandene Ausgangssituation der Flachennutzung stellt sich wie
folgt dar:

Nutzung FI.-Nr. bisher Anderung

710, 710/3, 713, 715, 716, 717, 719,

721,722,723, 723/2, 724, 728, 729,

Acker 730, 732, 733, 734,735, 736, 741, 16,25 ha 14,39 ha

742, 856, 907/3, 908, 910, 911, 912,
912, 913/2, 913/3, 914,

700/5, 706/3, 707/1, 708,709, 720,
726, 727, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5,
Wiese 731, 736/1, 852, 855, 856/2, 906, 8,07 ha 5,48 ha
907, 907/2, 911, 913, 914, 917, 918,

919

720, 723/3, 728, 735, 736, 852,
905/1, 906, 914, 919

Hecke, Geholze 0,16 ha 0,08 ha
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697, 719, 721, 722, 723/2, 723/3,

Altgras 724, 752/1, 735, 736/1, 852, 906 0.17 ha 0.14 ha
StraBg / Wege, 699, 711, 725/1, 736/1, 753/4, 905, 091 ha 1.42 ha
befestigt 909

Wege, unbefestigt 714, 725, 905, 905/1 0,29 ha 0,27 ha

697, 699, 700/5, 706/3, 707/1,
708,709, 710/3, 711, 713, 717, 719,
Ausgleich 720, 728, 728/2, 728/3, 728/5, 729, - 4,06 ha

730, 736, 741, 742, 753/4, 852,
856/2, 906, 907, 913, 914, 918, 919

Summe 25,84 ha 25,84 ha

1.2.5 ErschlieBung

Das Gewerbe- und Industriegebiet wird durch die bereits gebaute Abzweigung von der
Bundesstrale B85 und der Ortszufahrt nach Saaf3, die im Zuge der Projektumsetzung
ausgebaut wird, erschlossen.

1.3 Ubergeordnete Planungen und rechtliche Rahmenbedingungen

1.3.1 Landesentwicklungsprogramm
(2) — Ziel / (G) — Grundsatz / (B) - Begrtindung

LEP 1 Grundlagen und Herausforderungen der raumlichen Entwicklung und Ordnung
Bayerns

1.2 Demographischer Wandel

1.2.2 Abwanderung vermindern

(G) Die Abwanderung der Bevdlkerung soll insbesondere in denjenigen Teilrdumen, die
besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert werden. Hierzu
sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Mafnahmen die Moglichkeiten

- zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaften und qualifizierten Arbeitsplatzen

- (...) genutzt werden.

(B) zu 1.2.2 Der auf einem Sterbefallliberschuss beruhende Bevoélkerungsrickgang ist
mittelfristig nicht umkehrbar. Auch wandern in einigen Teilraumen jlngere
Bevolkerungsgruppen ab und verstarken damit dort den allgemeinen Bevdlkerungs-
riickgang. Die Herausforderung ,Abwanderung“ ist besonders in denjenigen Teilréumen
von hoher Bedeutung, die bereits jetzt dinn besiedelt sind und fir die eine starke
Bevolkerungsabnahme prognostiziert wird.

In Landkreisen, die den bayerischen Durchschnitt der Siedlungsdichte (Einwohnerzahl je
ha Siedlungs- und Verkehrsflache als MaR fir die Intensitat der Bodennutzung) deutlich
unterschreiten und einen hohen Bevdlkerungsrickgang in den nachsten 20 Jahren zu
erwarten haben, herrscht ein durch den demographischen Wandel bedingter sehr hoher
Handlungsdruck.

Insbesondere in diesen Teilrdumen sind MalRBhahmen zur weiteren Verbesserung der
Lebens- und  Arbeitsbedingungen und damit zur  Verminderung der
Abwanderungstendenzen vor allem der jungen Bevolkerung notig.

[Anm.: Der Landkreis Amberg-Sulzbach zahlt zu den TeilrAumen mit besonderem
Handlungsbedarf It. Strukturkarte (LEP Anhang 2)]
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LEP 2 Raumstruktur

2.2 Gebietskategorien

2.2.5 Entwicklung und Ordnung des landlichen Raums

(G) Der landliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass

- er seine Funktion als eigenstandiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und
Weiter entwickeln kann,

- seine Bewohner mit allen zentral6rtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit
versorgt sind,

- er seine eigenstandige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und

- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.

(B) zu 2.2.5 Die umfassende Starkung des landlichen Raums tragt zur Schaffung und zum
Erhalt gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen bei. Damit
kénnen auch der Entwicklungsdruck auf die Verdichtungsrdaume abgemildert und die
Abwanderungstendenz junger, gut ausgebildeter Menschen abgeschwacht werden.

LEP 4.4 Radverkehr
(G) Das Radwegenetz soll erhalten und bedarfsgerecht ergéanzt werden.

(B) zu 4.4 Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen soll gesteigert
werden. Wichtig ist es, ein durchgdngiges Radverkehrsinfrastrukturnetz tber Verwal-
tungsgrenzen hinaus zu schaffen, das zusétzliche umwegefreie, attraktive und sichere
Verbindungen fur den Radverkehr bereitstellt. In stark frequentierten StraRenabschnitten
sollen vom Kraftfahrzeug- und Ful3gangerverkehr abgegrenzte Radverkehrsanlagen zur
Verfligung stehen.

LEP 5 Wirtschaft

5.1 Wirtschaftsstruktur

(G) Die Standortvoraussetzungen flr die bayerische Wirtschaft, insbesondere fir die leis-
tungsfahigen kleinen und mittelstdndischen Unternehmen sowie fir die Handwerks- und
Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden.

(B) zu 5.1 Die bayerische Wirtschaftsstruktur umfasst neben grof3en internationalen
Konzernen insbesondere auch kleine und mittelstandische Unternehmen sowie land- und
forstwirtschaftliche Betriebe, die in allen Teilrdumen als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor
unerlasslich sind.

Der Bebauungsplan wurde unter Berlcksichtigung der Aussagen des
Landesentwicklungsprogramms entwickelt.

1.3.2 Flachennutzungs- mit Landschaftsplan

Im bestehenden Flachennutzungs- mit Landschaftsplan der Stadt Auerbach (Stand 2005)
ist die Flache des Planungsgebietes als ,Gewerbliche Bauflache mit ,Ausgleichsflache
fur BaumaRnahmen® dargestellt. Demnach lasst der Flachennutzungsplan in diesem
Bereich eine Bebauung als Gewerbe und Industriegebiet zu.

Aus dem Flachennutzungsplan wurde bereits ein Bebauungsplan entwickelt, der Ende
2000 in Kraft getreten ist.

Aufgrund der Anderung der ErschlieBung ist es erforderlich, dass die genehmigte Planung
Uberarbeitet werden muss.
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1.3.3 Rechtsgrundlagen

Die rechtlichen Grundlagen sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017(BGBI. | S. 3634). Die Baunutzungsverordnung
(BauNVvO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786) und die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-l), die zuletzt durch 8§ 2 des Gesetzes
vom 12. Juli 2017 (GVBI. S. 375) geandert worden ist.

1.4 Umweltprifung / Umweltbericht

Gemal § 2a BauGB ist der Begriindung ein Umweltbericht beizuftigen, der die nach § 2
Absatz 4 ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darlegt. Der
Umweltbericht wurde zeitgleich erarbeitet und ist unter Punkt ,B Umweltbericht® der
Begriindung angefugt.

Sollten sich Anderungen oder Erganzungen der Planung ergeben, wird der Umweltbericht
dementsprechend angepasst.

2 Planinhalte
2.1 Planungskonzept

Das Planungsgebiet ist in 9 Bauparzellen aufgeteilt, die mit einzeln stehenden Geb&auden
bebaut werden. Die GroRe der Parzellen variiert, es sind GréRen zwischen < 10.000 m?
und > 50.000 m? ausgewiesen, die kleinste Parzelle umfasst 6.845 m?, die groRte 50.201
m?2. Die Gebaudehohe wird auf max. 15 m Hohe (Firsthohe oder OK Attika) festgesetzt

2.2  Verkehrskonzept und Erschlie3ung

Das Gewerbe- und Industriegebiet ist Uber die bereits gebaute Zufahrt von der B 85 aus
erreichbar. Die ErschlieBung erfolgt Gber den geplanten Ausbau der Ortsstralle nach
Saal3, im Anschluss an den bestehenden Kreisverkehr.

Vom zu- und abfahrenden Verkehr des Gewerbe- und Industriegebietes ist die Ortschaft
Saal} nicht direkt betroffen, da der Ort nérdlicher liegt und nicht durchfahren wird.

2.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Das Industrie- und Gewerbegebiet erstreckt sich groRtenteils auf Acker- und
Grunlandflachen, die intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.

Entsprechend der Eingriffsregelung ergibt sich ein flachenmaliger Ausgleichsbedarf von
6,0 ha, der entsprechend der folgenden tabellarisch dargestellten Ausgleichsermittlung
berechnet wurde.
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Ausgleichsermittlung
Gewerbe- und abzuglich bestehen- eraibt Geltunas-
Industrieflachen / 20,91* ha | der versiegelter 091ha |y e%ei o far ASS loich | 20,00 ha
Erschlieung It. BPlan Wege / StralRe 9
Geltungsbereich fur
Ausgleich 20,00 ha
Eingriffsschwere Typ A
(hoher Versiegelungs- bzw. Kategorie | / Feld Al (Faktor 0,3-0,6) Faktor: 0,3
Nutzungsgrad, festgesetzte
GRZ > 0,35)
Eingriffsflache 20,00 ha x Faktor 0,3 Ausgleichsbedarf 6,0 ha
* Parzellenflachen gesamt 18,06 ha
Saal} Ortszufahrt 0,36 ha
Stral3e im Planungsgebiet 0,94 ha
Radweg 0,13 ha
Grinstreifen 0,66 ha
Randstreifen / Mehrzweckstreifen 0,76 ha

Gemall dem Leitfaden ,Eingriffsermittlung in der Bauleitplanung® ist bei einem hohen
Versiegelungsgrad (GRZ > 0,35) fiir den Ausgleich ein Faktor von 0,3 — 0,6 anzusetzen.
Fur einen Eingriff auf Ackerflachen und Intensivgrinland ist dabei in der Regel der obere
Wert (Liste 1a) anzuwenden.

Da die Acker- und Grinlandflachen in den Baufenstern im Projektgebiet nur zu 80%
versiegelt werden dirfen und somit 20% pro Bauflache als unversiegelte bzw. als
Griunflache anzulegen sind, wird eine Reduzierung des Ausgleichsfaktors auf 0,3 als
gerechtfertigt betrachtet.

2.4 Ergebnisse der saP

Besondere Pflanzenarten kommen aufgrund intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und
fehlender Standortbedingungen im Gebiet nicht vor.

Die Acker- und Grinlandflachen werden von der Feldlerche als (Teil-) Lebensraum
genutzt. Ebenso bieten die nur wenigen Bdschungen mit Altgras, Hecken- oder Geholzen,
die im Gebiet vorhanden sind, Lebensraumstrukturen fiir verschiedene Vdgel und
Reptilien, wie die Zauneidechse.

Zur Sicherung der Artvorkommen sind verschiedene MaRnahmen erforderlich, die im
Detail im Umweltbericht unter Pkt. 2.4.3 dargestellt sind.
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3. Grundzuge der Planfestsetzungen
3.1  Artder baulichen Nutzung

Es wird ein Gewerbegebiet (GE) und ein Gewerbe- und Industriegebiet (GI) festgesetzt.
Das Gewerbegebiet wird im nordwestlichen Bereich, zur Ortschaft Saal3 zu, fir zwei
Parzellen ausgewiesen, um die Larmbelastung flr den angrenzenden Ort zu
beschranken. Die restlichen Bereiche sind fir eine Nutzung als Gewerbe- und
Industriegebiet ausgewiesen.

3.2 Malf der baulichen Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung ergibt sich aus der Grundflachenzahl (It. § 19 BauNVO)
und der Geschossflachenzahl (It. § 20 BauNVO), sie betragt
fur das Gewerbegebiet:
Grundflachenzahl — GRZ 0,7
Geschossflachenzahl - GFZ 1,8

fir das Gewerbe- und Industriegebiet:
Grundflachenzahl — GR 0,8
Geschossflachenzahl — GFZ 2,4

3.3 Bauweise, Uiberbaubare Grundstiicksflachen

Fur das Gewerbe- und Industriegebiet ist eine offene Bauweise, d.h. einzeln stehende

Gebaude, festgesetzt. Die Uberbaubare Grundstuicksflache ergibt sich durch:

- die im Plan dargestellten Baufenster (Baugrenzen), Gber deren Grenzen hinweg keine
Bebauung, mit Ausnahmen von Stellplatzen, zulassig ist,

- die Vorgabe dass 20% jedes Grundstiicks unversiegelt bleiben muss und als Griinflache
Zu gestalten ist,

- durch die nach Art.6 BayBO vorgegebenen Abstandsflachen und Abstande.

Der Bebauungsplan gibt vor, dass auferhalb der im Plan dargestellten Uberbaubaren

Flachen (Baufenster) Stellplatze zuldssig sind, Garagen jedoch nicht.

3.4  Grunordnerische Festsetzungen

Baumstandorte, flachige Pflanzflachen fur die Begrinung der offentlichen Flachen und
auch Grinbereiche die als Ausgleichsflachen gestaltet werden, sind durch die Darstellung
im Plan festgesetzt.

Zur inneren Begriinung wird festgesetzt, dass 20% der Gesamtgrundstlicksfliche als
Grunflache anzulegen ist.

Es wird empfohlen, flachgeneigte Dacher bis 15° Dachneigung extensiv zu begrinen und
geschlossene Wandflachen > 60 m? mit Rank- oder Kletterpflanzen zu begrtinen.

3.5 Textliche Festsetzungen

Gebaudehothe

Im Gewerbe- und Industriegebiet darf die Gebaudehthe max. 15,00 m nicht
Uberschreiten. Der obere Messpunkt fiir die Gebdudehohe ist die Oberkante der
GebaudeaulRenwand, einschlieBlich einer moglichen Attika oder die Oberkante des

2025-01-16_697-24_Gl-Saall_TX-Begriindungs_+_Umweltbericht.doc 10.04.2019

Seite 13 von 3C



Stadt Auerbach i.d.OPf. FETSCH

LANDSCHAFTS

Bebauungsplan
| ARCHITEKTEN

Industrie- u. Gewerbegebiet Saald

Begriindung und Umweltbericht

Dachfirstes. Der untere Messpunkt ist Verschneidung der GebaudeaulRenwand mit dem
Gelande.

Aufschittungen und Abgrabungen

Zur Herstellung eines einheitlichen Geléandeniveaus sind Auffillungen und Abgrabungen
erforderlich. Das kinftige Gelandeniveau wird den vorhandenen Stralenh6hen
angepasst.

Wassergefahrdende Stoffe

Es durfen keine Betriebe im Gebiet angesiedelt werden, die mit wassergefahrdenden
Stoffen nach § 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) umgehen, diese herstellen, behandeln,
verwenden, lagern, abfillen oder umschlagen. Ausnahmen von diesem verbkénnen nur
von den Wasserrechtsbehodrden zugelassen werden.

Betriebliches Abwasser

Die Einleitung betrieblicher Abwésser in die offentliche Abwasserbehandlungsanlage
unterliegt der Entwasserungssatzung der Stadt Auerbach. Unter gewissen
Voraussetzungen besteht jedoch daneben auch eine Genehmigungspflicht nach 858
WHG.

Metalldacher

Fur Dacheindeckungen sind Dachmaterialien, die eine Auswaschung von Schadstoffen,
z.B. Schwermetalle hervorrufen kénnen, grundsatzlich nur in beschichteter Ausfiihrung
zulassig.

StrafRenbeleuchtung und Auf3enbeleuchtung - Insektenschutz

Leuchten im Stral3en- und AuBBenbereich der Industrie- und Gewerbebetriebe dirfen nur
Leuchten mit geringer Anlockwirkung fur Insekten sein, d. h. Leuchten mit neutral-weiRer
Lichtfarbe ( =2 3.000 Kelvin) und geringem UV-Anteil. Die Leuchten miissen so gebaut
sein, dass sie nur nach unten gerichtetes Licht abstrahlen.

Weitere Festsetzungen sind den vollstdndig auf dem Plan aufgeflhrten textlichen
Festsetzungen zu entnehmen.
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4. Flachen- und Kostenangaben
4.1 Flachenbilanz

Der Geltungsbereich des Gewerbe- / Gewerbe- und Industriegebietes umfasst 25,84 ha.
Die anteilsmaRige Verteilung auf die verschiedenen Nutzungen bzw. Flachenbelegungen
ist der nachfolgenden Zusammenstellung zu entnehmen.

Flachenbelegung GroRe ngrlé?cghs' Bemerkung

Bebaubare Flachen / Baufenster 15,62 ha 15,62 ha | davon sind 20% je Grundsttick als
Grinflachen zu gestalten

Nebenflachen 2,44 ha 2,44 ha (insgesamt ca. 3,6 ha)

Mehrzweckstreifen / Randstreifen 0,77 ha 0,77 ha

StraRen 1,30 ha 1,30 ha

Radweg 0,13 ha 0,13 ha

Wirtschaftsweg 0,27 ha 0,27 ha

Griinstreifen mit Baumen 0,66 ha 0,66 ha

Ackerflachen 0,59 ha 0,59 ha bestehende Nutzung bleibt erhalten

Grunflachen (fir Ausgleich) 3,22 ha 3,22 ha

Sukzessionsflachen (fur Ausgleich) 0,84 ha 0,84 ha

Summe 25,84 ha 25,84 ha

4.2 Kosten

Die Kosten fir die Planung und ErschlielBung werden vollstandig von der Stadt Auerbach
getragen.

5. Auswirkungen des Bebauungsplans
5.1  Auswirkungen auf die Umwelt

Beziglich der Auswirkungen des Bebauungsplans auf die Umwelt wird auf den
nachfolgenden Textteil B-Umweltbericht verwiesen. Die Auswirkungen sind dort unter Pkt.
2 und Pkt. 6 beschrieben.

5.2 Soziale Auswirkungen

Fur die sozialen Belange ergeben sich aus dem Bebauungsplan sowohl positive als auch
negative Auswirkungen.

Es kann sich fur Arbeitnehmer/-innen in Michelfeld und Saall ein nahes
Arbeitsplatzangebot durch die sich ansiedelnden Gewerbe- und Industriebetriebe
ergeben, dies ware positiv zu bewerten.

Da es bisher keine Busverbindung von und nach Saal3 gegeben hat, ist die vorgesehene
Anbindung des Planungsgebietes an die Buslinie von / nach Auerbach bzw. Michelfeld
ebenfalls positiv zu sehen. Soziale Einrichtungen, Arzte oder Laden fir die
Grundversorgung, die von Saald aus nicht oder nur mit dem Auto oder nur sehr
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zeitaufwendig zu Ful3 erreichbar sind, kénnen mit dem Bus einfacher und unabhangig von
einem PKW erreicht werden.

Auch die optimierte Radwegverbindung am Rand des Planungsgebietes ist eine positive
Entwicklung, um ohne Auto seinen Arbeitsplatz von oder nach Auerbach zu erreichen,
oder eine Sport- bzw. Freizeittatigkeit nachzugehen.

Negative Auswirkungen ergeben sich fur die Bewohner von Saal3 durch die Veranderung
des gewohnten Landschaftsbildes, sowie durch erhthtes Verkehrsaufkommen und Larm
aus den Betrieben. Um diese Auswirkungen zu minimieren wurde der 40 m breite
Grunstreifen, der auch teilweise mit Gehdlzen bepflanzt werden soll, an den ndérdlichen
Rand des Planungsgebietes gelegt. So entstehen ein griner Ortsrand und auch eine
gewisse optische Trennung zwischen der Ortschaft und der gewerblichen Bebauung.

5.3  Stadtplanerische Auswirkungen

Das Planungsgebiet wird im Osten und im Stden von den beiden Bundesstralien B 470
und B 85 eingebunden und deutlich ablesbar begrenzt.

Die kleine, abseits der Bundesstrafen liegende Ortschaft SaalR wird durch das
Planungsgebiet an ein sehr grolRes Gewerbe- / Gewerbe- und Industriegebiet
angebunden. Da die Ortschaft Saald zuklnftig eher hinter dem Planungsgebiet liegt, wird
die neue Bebauung des Gewerbe- und Industriegebietes optisch als zur gré3eren etwas
westlich liegenden Ortschaft Michelfeld gehoérend erscheinen. Zumal die nachste
Bebauung in Michelfeld bzw. der Ortsrand in nur etwa 550 m Entfernung liegt.

5.4  Auswirkungen auf die Infrastruktur

Fur die ErschlieBung des Gewerbe- und Industriegebietes sind aufwendige
infrastrukturelle MaflRnahmen nicht mehr erforderlich.

Im Zuge der Verlegung der Ortszufahrt von der B85 nach Michelfeld, wurde ein
Kreisverkehr gebaut, an den die bestehende schmale Zufahrt zur Ortschaft Saal
angeschlossen wurde. Fiur die Projektumsetzung wird die Strale nach Saal3 bzw. die
Zufahrt ins Planungsgebiet ausgebaut.

6. Hinweise
6.1 Sonnenenergie

Es wird empfohlen, an und auf Gebauden Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie
(Fotothermie, Fotovoltaik) anzubringen.

6.2 StralRenldrm

Die kunftigen Bauwerber des Gebietes werden darauf hingewiesen, dass sie hinsichtlich
des StralRenlarms der B85 und der B470 gegentber den Stralenbaulasttragern keine
Entschadigungsanspriiche geltend machen kénnen.
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6.3 Hochspannungsleitungen

Die diagonal Uber das Gewerbe- und Industriegebiet verlaufende 20-kV-Leitung wird in
Absprache mit dem Versorgungstrager verlegt. Die dstlich von Michelfeld verlaufende 20-
kV-Leitung wird lediglich von der neuen Stral3e unterquert, eine Bebauung ist hier nicht

vorgesehen.

7. Anhang

Liste der geeigneten Baume und Straucher fir Pflanzungen

a) Baume (Einzelbaume im 6ffentlichen StraRenraum)

Baumhasel Corylus colurna

Eiche Quercus robur

Kaiserlinde Tilia vulgaris ,Pallida’
Mehlbeere Sorbus intermedia ,Browers’
Spitzahorn Acer platanoides ,Cleveland’
Winterlinde Tilia cordata ,Raucho’

b) Baume Il. Wuchsordnung fir Privatgrundstiicke

Baumhasel Corylus colurna
Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Traubenkirsche Prunus padus
Vogelbeere Sorbus aucuparia
Vogelkirsche Prunus avium
Wildapfel Malus silvestris
Zierkirsche Prunus spec.
Zitterpappel Populus tremula

¢) Straucher und Baume fiir Ortsrandeingriinung

Faulbaum

Gewohnlicher Schneeball

Rhamnus frangula
Viburnum opulus

Hainbuche Carpinus betulus
Hasel Coryllus avellana
Heckenkirsche Lonicera nigra
Kreuzdorn Rhamnus catharticus
Purpurweide Salix purpurea

Rose Rosa canina
Salweide Salix caprea
Sandbirke Betula pendula
Schlehe Prunus spinosa

Schwarzer Holunder
Schwarzerle
Spitzahorn

Sambucus nigra
Alnus glutinosa
Acer platanoides
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Stieleiche
Traubenkirsche
Vogelbeere
Vogelkirsche
Weil3dorn
Wildapfel
Zitterpappel

Quercus robur
Prunus padus
Sorbus aucuparia
Prunus avium
Crataegus monogyna
Malus silvestris
Populus tremula

d) Leitarten fur Graben und Regenriickhaltebecken

Bruchweide
Faulbaum
Gewohnlicher Schneeball
Hasel
Pfaffenhitchen
Purpurweide
Salweide

Schwarzer Holunder
Schwarzerle
Spitzahorn
Stieleiche
Traubenkirsche
Vogelkirsche
Zitterpappel

Salix fragilis
Rhamnus frangula
Viburnum opulus
Coryllus avellana
Euonymus europaeus
Salix purpurea
Salix caprea
Sambucus nigra
Alnus glutinosa
Acer platanoides
Quercus robur
Prunus padus
Prunus avium
Populus tremula
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B UMWELTBERICHT

1. Einleitung
1.1 Die wichtigsten Ziele des Bebauungsplan

Durch den Bebauungsplan werden Bauflachen fir ortsanséssige Firmen, die
Erweiterungs- bzw. Neubauflachen benétigen, sowie flr andere nach bebaubaren
Grundstuicken suchende Gewerbe- und Industriebetriebe zur Verfugung gestellt.

Ubersicht der Planinhalte

Gewerbe- und Industriegebiet 258.467 m? Planinhalte / Planfestsetzungen
Planungsrechtliche Beurteilung vor B-Planaufstellung § 34 BauGB

Geplante Nutzungsart GE, Gl

Geschossflachenzahl GFZ / GE und Gl 1,8und 2,4

Grundflachenzahl GRZ / GE 0,7 und 0,8

Hohe baulicher Anlagen max. FH 15 m bzw. OK Attika
Abwagungsrelevanter Eingriff in m? 199.957 m?

Bauweise offen

Grunflachen 47.239 m? Planinhalte / Planfestsetzungen

Aktuelle Nutzung Acker, Intensivgriinland, Stral3e, Feldwege, Gehdlze, Altgras auf

Bdschungen
Flache 1: 6.571 m? Griinstreifen mit Baumen entlang der Straf3en
Flache 2 : 1.441 m? Grunstreifen mit Baumen im Westen fur Ausgleich
Flache 3: 1.697 m? Magerwiese im Westen fir Ausgleich

Magerwiese, Gehdlzpflanzung, Regenrickhaltebecken / Grunbereiche
im Norden und Osten fur Ausgleichsmafl3nahmen

Flache 5: 8.447 m? Sukzessionsflachen

Flache 4: 29.083 m?

Verkehrsflachen 21.893 m? | Planinhalte / Planfestsetzungen

Schmale befestigte StralRe vom Kreisverkehr nach Saald und quer
durch das Gebiet, Feldwege,

ErschlieBungsstral3e in das Gewerbe- und Industriegebiet; Stral3e zur
Ortschaft Saal3, Radweg befestigt; Bankett, Mehrzweckstreifen

Aktuelle Nutzung

Geplante Nutzung

Weiterfihrende Einzelheiten sind der Begriindung Pkt. 2 und dem Bebauungsplan zu
entnehmen.
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1.2 Fachgesetze und Fachplane

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt, wie die bereits im Jahr 2000 genehmigte
erste Planung, im Rahmen der im Flachennutzungsplan vorgesehenen ,Gewerbliche
Bauflache®.

2. Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung der Planung
2.1 Schutzgebiete

Das Baugebiet grenzt im Westen an die ,Weiteren Schutzzone“ des grofRraumigen
Wasserschutzgebietes der N-Energie. Es liegt jedoch in ausreichender Entfernung zur
.Engeren Schutzzone®, die sich jenseits der B 85 im Wald befindet, sodass von keinen
negativen Auswirkungen ausgegangen werden muss.

Andere Schutzgebiete sind nicht vorhanden. Auswirkungen auf weiter entfernt liegende
Schutzgebiete sind nicht zu erwarten.

Die als Biotop kartierte Hecke, im mittleren siidlichen Bereich vom Planungsgebiet, muss
durch die Bebauung entfernt werden.

2.2 Schutzglter
2.2.1 Schutzgut Boden

Beschreibung:
Das Planungsgebiet wird grof3tenteils intensiv landwirtschaftlich genutzt, als Acker und

Griunland bzw. Wiese.

Auswirkungen:

Durch die Bebauung wird der Boden fur Gewerbe- und Industriegeb&ude bzw. -anlangen,
Parkplatze, Zufahrten, Lagerplatze, wie fiir den Ausbau der ErschlieBungsstral3e, die zur
kleinen Ortschaft Saal3 fuhrt, versiegelt.

Dadurch geht offener Boden und der Lebensraum fiir das Bodenleben verloren. Dies wirkt
sich nachteilig auf das Okosystem aus.

Erheblichkeit:

Neben den zu erwartenden Versiegelungen durch Erschlielung und Bebauung bleiben,
gemal der Festsetzung im Bebauungsplan, 20% der Grundstiicksflache als Grinflache
erhalten, bzw. sind als Griinflache anzulegen. Ebenso sind Grinstreifen mit Baumen im
Gebiet ausgewiesen, sowie Ausgleichsflachen, die teilweise mit Gehdlzen bepflanzt
werden.

Das Gewerbe- und Industriegebiet wird durch den bereits gebauten Anschluss an die B
85 sehr gut erschlossen.

Weitergehende und Boden beanspruchender Erschliefungen sind lediglich fur den
Ausbau der Stral3e nach Saal3, die am westlichen Rand des Planungsgebietes verlauft,
erforderlich.

Aufgrund der GroRRe des Gebietes und der durch die gewerbliche Nutzung zu erwartenden
Versiegelungen ist von einer hohen Erheblichkeit auszugehen.
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2.2.2 Schutzgut Klima / Luft

Beschreibung:
Das Gewerbe- und Industriegebiet liegt an einem flach nach Norden bzw. Nordosten

geneigten und im mittleren Teil gemuldeten Hangbereich. Das Planungsgebiet wird auf
der gesamten Flache intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im Norden des Gebietes liegt die
kleine Ortschaft Saal3.

Auswirkungen:

Innerhalb des Projektgebietes ist aufgrund der zusammenhangenden Acker- und
Griunlandflachen von kleinflachiger Kaltluftbildung auszugehen, die hangabwaérts in
Richtung Speckbach und dem Ort SaaR flieRt und diesen mit Frischluft versorgt.

Durch das Gewerbe- und Industriegebiet werden Flachen versiegelt und die Verdunstung
dementsprechend dezimiert.

Da am nordlichen Rand des Planungsgebietes ein breiter Grinstreifen erhalten bleibt,
kann ein Luftaustausch aus den dstlich und westlich der Ortschaft liegenden Wiesen- und
Ackerflachen erfolgen. Es entsteht somit keine unmittelbare Barriere fur die Bellftung der
Ortschaft Saal3.

Die Kaltluftentstehung im Talraum des weiter im Norden verlaufenden Speckbaches und
deren FlieRrichtung nach Michelfeld werden durch das Gewerbe- und Industriegebiet nicht
beeintrachtigt.

Erheblichkeit:

Durch den breiten Grinstreifen, mit Feuchtbereichen und Gehdlzen kann eine gewisse
Beluftung bzw. Pufferung der Erwarmung aus dem Gewerbe- und Industriegebiet erreicht
werden. Eine sich ginstig auf das Kleinklima auswirkende Verdunstung kann sich
langfristig durch die Bepflanzung mit Baumen entlang der Straf3en, auf den Grundstiicken
und mit Geblischen im Bereich der Ausgleichsflache ergeben.

Aufgrund des Umfangs der zu erwartenden Bebauung ist eine mittlere Erheblichkeit
anzunehmen.

2.2.3 Schutzgut Wasser

Beschreibung:
Offene Gewasser sind im Bereich des Gewerbe- und Industriegebietes nicht vorhanden.

Der gemessene Grundwasserstand im Planungsgebiet bewegt sich zwischen ca. 1,40 m
uGOK im sudwestlichen und ca. 2,40 bis 2,80 m uGOK im nordgstlichen Bereich.

Das Planungsgebiet liegt au3erhalb der weiteren Schutzzone des Wasserschutzgebietes
der N-Energie. Die Schutzgebietsgrenze verlauft am westlichen Rand, jenseits der StralRe
nach Saal3.

Auswirkungen:

Fur die Bebauung sind aufgrund der Hanglage Gelandeanpassungen und z.T.
Auffullungen erforderlich. Kellergeschosse sind nicht vorgesehen. Demnach sind
vermutlich keine Eingriffe in das anstehende Grundwasser zu erwarten, aber auch nicht
génzlich auszuschlieRen.

Erheblichkeit:

Ein Eingriff in die Grundwasserschicht ist aufgrund der erforderlichen Auffillungen und
Gelandeanpassungen nicht wahrscheinlich. Die Erheblichkeit wird dementsprechend als
gering bewertet.
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2.2.4 Schutzgut Fauna und Flora

Beschreibung:
Im Landschaftsplan sind keine besonderen Vorkommen von Flora oder Fauna im

Planungsgebiet genannt.

Im Zuge der Kartierung fir die saP (spezielle artenschutzrechtliche Prifung) in der
Vegetationsperiode 2017 wurden Fundorte bzw. Nachweise von Vogel- und Reptilien-
Arten im Planungsgebiet festgestellt.

Auswirkungen:

Beeintrachtigungen von Standorten besonderer Pflanzen k&nnen ausgeschlossen
werden, da entsprechende Lebensraume im Gebiet nicht vorhanden sind.

Fur die Feldlerche, die im gesamten Planungsgebiet nachgewiesen wurde, geht durch die
Uberbauung der Flachen Brut- und Lebensraum verloren.

Reptilien, inshesondere die Zauneidechse sind eher im sidwestlichen Geltungsbereich,
zu erwarten (Totfund in diesem Bereich), da hier die Lebensraumstrukturen - z.T. felsige
und mit Gebusch-Gruppen bewachsenen Bdschungen zur B 85 — die Anspriichen der Art
erfullen.

Altgrasbdschungen, die von der Waldeidechse genutzt werden und die den Reptilien als
Wanderachse dienen, gehen im Gebiet durch die Uberbauung verloren.

Die zuklnftige Nutzung erfordert fir die Arbeitsprozesse wie auch fir die Sicherheit der
bebauten Flachen und des offentlichen Stralenraumes eine Beleuchtung. Dadurch
entsteht eine dauerhafte erhohte Lichtimmission im Gebiet, wodurch Insekten angelockt
und maglicherweise getotet werden.

Erheblichkeit:

Es geht fur Vogel und Reptilien Lebensraum durch die Planung verloren, der jedoch
groftenteils durch geeignete MalBhahmen kompensiert werden kann. Ebenso kann eine
mdgliche Beeintrachtigung von Insekten (Fledermduse) durch die Installation von
Leuchten mit geringer Anlockwirkung auf Insekten, d.h. Leuchten mit warm-weil3er
Lichtfarbe und geringem UV-Anteil (< 3.000 Kelvin) und mit gerichtetem Licht nach unten,
verhindert werden. Die Erheblichkeit wird dementsprechend als mittel eingestuft.

2.2.5 Schutzgut Mensch (Larm, Erholung)

Beschreibung:
Die Flachen im Planungsgebiet werden gréf3tenteils intensiv landwirtschaftlich als Acker

oder Griunland genutzt. Dazwischen liegen einige schmale Bdschungen mit Altgras und
Gebuschen.

Das Verkehrsaufkommen beschrénkt sich im Gebiet auf den Anwohner- und
landwirtschaftlichen  Verkehr. Die Wege durch das Gebiet werden als
Radwegverbindungen genutzt. Spezielle Einrichtungen fiir eine Erholungsnutzung sind
nicht vorhanden.

Auswirkungen:

In und aus dem Gewerbe- und Industriegebiet ist durch Fahrverkehr und ggfs. durch
Produktionsablaufe ein hoheres Mald an Immissionen (L&arm, Abgase) zu erwarten, als
bisher.

Durch den breiten Grinbereich im Norden, der als Ausgleichsflache gestaltet wird und die
Beschrankung auf eine rein gewerbliche Nutzung der beiden Parzellen im Nordwesten
kann der Einfluss der Immissionen auf die Ortschaft Saafld gemildert werden.

Eine Nutzung des Gebietes als Radwegverbindung ist weiterhin méglich und wird durch
den Bau des Radweganschlusses im Sudosten und Stdwesten gestarkt.
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Erheblichkeit:

Durch das geplante Gewerbe- und Industriegebiet sind in Abhéngigkeit der sich
ansiedelnden Betriebstypen erhdhte Auswirkungen (zumindest zeitweilig) durch
Immissionen (Larm, Abgase) zu erwarten.

Radwegverbindungen und mdglicherweise bestehende Iokale Erholungsformen —
Spaziergange o0.&4. — werden nicht beeintréchtigt. Die Erheblichkeit wird als mittel
bewertet.

2.2.6 Schutzgut Landschaft

Beschreibung:
Der offene Landschaftsbereich in dem das Gewerbe- und Industriegebiet liegt wird

intensiv landwirtschaftlich als Acker und Grinland genutzt. Das Gebiet wird von zwei
Bundesstraf3en im Westen und im Stiden begrenzt bzw. eigebunden.

Im Norden, Westen und Osten (hier jenseits der B 417) sind landwirtschaftliche
Nutzflachen vorherrschend. Im Siden (jenseits der B 85) schliel3t das grof¥flachige
Waldgebiet des Herzogswaldes an.

Auswirkungen:

Durch das Gewerbe- und Industriegebiet sind keine auRergewohnlichen
landschaftsprdgenden Strukturen betroffen. Das Planungsgebiet ist jedoch aufgrund
seiner GrolRe und Lage, insbesondere von Osten (Auerbach) und von Westen
(Michelfeld), aufgrund seiner Offenheit als Landschaftsbereich weit wirksam.

Erheblichkeit:

Es sind zwar im Gebiet keine schitzenswerten Strukturen im Landschaftsbild vorhanden
bzw. betroffen, aber durch die zu erwartende massive Bebauung mit Gewerbe- und
Industriegebauden ergibt sich eine signifikante Verdnderung des Landschaftshildes im
unmittelbaren Raum. Durch die Pflanzung einer Baumreihe entlang der Straf3e nach Saaf}
kann die Wirkung fur den Sichtbereich von Michelfeld aus gemildert werden. Die
Erheblichkeit wird als hoch eingestuft.

2.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachglter

Es sind keine Kultur- und Sachgiter, It. Bayerischer-Denkmal-Atlas auch keine
Bodendenkmaéler im Gewerbe- und Industriegebiet bzw. direkt angrenzend vorhanden und
somit auch nicht betroffen.

2.2.8 Wechselwirkungen

Schutzgiter stehen nicht einzeln fir sich, sondern sind miteinander vernetzt und

beeinflussen sich. Daraus ergeben sich bei Beeintrdchtigungen von Schutzgutern

Wechselwirkungen zwischen ihnen.

Durch das geplante Gewerbe- und Industriegebiet wird groR3flachig Boden in Anspruch

genommen und in groReren Teilen bebaut bzw. versiegelt. Daraus ergeben sich

Wechselwirkungen auf andere Schutzguter:

- Klima/Luft — die Kaltluftentstehung wird im Gebiet unterbunden, das Mikroklima
entsprechend beeinflusst

- Grundwasser — versickerungsfahige Flachen zur Grundwasserneubildung werden
dezimiert

- Fauna/Flora — Lebensraum flr Pflanzen (Standort) und Tiere (Bodenbrtter, Boden-
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Lebewesen, Erdgange und — héhlen bewohnende Arten) geht verloren
- Landschaft — das in der Landschaft wirkende Bodenrelief wird nivelliert

Auch die Beeinflussung des Schutzgutes Klima/Luft wirkt sich durch die Dezimierung der

Kaltluftentstehung im Gebiet und somit Verédnderung des Mikroklimas auf andere

Schutzguter aus:

- Mensch — die Beliftung des Gebietes und somit die Luftqualitat, die fir das
Wohlbefinden bedeutend ist, wird eingeschrankt

- Fauna/Flora — die Luftqualitat hat Einfluss auf den Lebensraum der Arten und somit auf
deren Verbreitung

Aus den Wechselwirkungen ergeben sich Maf3gaben fir die Planung sowie MalRnahmen
fur den Ausgleich.

2.3 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes

Durchfihrung der Planung

Die Bebauung des Gewerbe- und Industriegebietes, die ErschlieBungsstralen, die
befestigten Zugange, Lager- und Parkplatze fihren zur Versiegelung von offenem Boden,
was sich nachteilig auf das Bodenleben auswirkt.

Um einen Mindestanteil an offenem Boden im Gebiet zu erhalten, missen 20% der
Grundstlicke unversiegelt bleiben und als Grinflache gestaltet werden.

Der Lebensraum einiger Tierarten geht verloren, insbesondere betroffen ist die
Feldlerche, die offene Flachen bendtigt. Dafir sind AusgleichsmafRnahmen erforderlich.

Nicht-Durchfiihrung der Planung

Bei einer Nichtdurchfiihrung der Planung wirde die intensive landwirtschaftliche Nutzung,
wie sie derzeit betrieben wird, in vollem Umfang bestehen bleiben. Der Lebensraum der
Feldlerche bliebe erhalten, unter der Voraussetzung, dass sich die Art der
Bewirtschaftung der Flachen bzw. der Anbau der Feldfriichte nicht verandern wirde.

2.4 Geplante MalRhahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

2.4.1 MalRnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Im Flachennutzungs- mit Landschaftsplan der Stadt Auerbach wurden fur eine
gewerbliche Nutzung geeignete Flachen, deren Umweltauswirkungen als nicht erheblich
eingeschatzt wurden, festgelegt. Das Gewerbe- und Industriegebiet, fir das bereits im
Jahr 2000 ein Bebauungsplanverfahren durchgefihrt und genehmigt wurde, liegt
innerhalb dieser Grenzen.

Um die Versiegelung der Flachen im Planungsgebiet zu begrenzen wurde festgesetzt,
dass 20% der Grundstucksflache als Grinflache zu gestalten ist.

2.4.2 MalRnahmen zum Ausgleich gem. Eingriffsregelung

Zur Ermittlung des Eingriffs dient die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Der fir den
Eingriff erforderliche Ausgleich wurde im Zuge der Erstellung des Bebauungsplans
ermittelt (Begriindung Pkt. 2.3). Der Ausgleichsbedarf umfasst 6,0 ha.
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Der Ausgleich wird teilweise innerhalb des Geltungsbereiches umgesetzt. Entsprechend
dem rechtskraftigen Bebauungsplan vom 19. Dezember 2000, wird fir den Ausgleich der
Grunstreifen im Norden und Osten des Planungsgebietes herangezogen. Es werden hier
einschirige Magerwiesen angelegt, die von Hecken und Geholzgruppen gegliedert
werden. Das Regenwasser aus dem Gebiet wird hier in offene teichartige
Ruckhaltebecken geleitet, um Feuchtbereiche fur entsprechende Flora und Fauna (z.B.
Amphibien) zu gestalten.

Die extensiv genutzten / gepflegten Wiesen werden nicht gediingt. Der erste Schnitt
erfolgt nicht vor dem 15. Juni. Das Mahgut wird von der Flache entfernt und
ordnungsgemal landwirtschaftlich genutzt bzw. entsorgt.

Auch im sddlichen und sudwestlichen Bereich des Geltungsbereiches sind
Ausgleichsflachen vorgesehen.

Im Bereich der Sukzessionsflachen wird der Oberboden teilweise entfernt, um einen
maglichst mageren blitenreichen Lebensraum zu entwickeln (ggfs. mit entsprechender
Ansaat) und den Aufwuchs von Gehdlzen zu verzdgern.

Insgesamt stehen im Geltungsbereich fir den Ausgleich Flachen in einer Grélze von 4,06
ha zur Verfigung. Mit der Umsetzung der MalRhahmen im Geltungsbereich ist nach
Herstellung der Erschliel3ung zu beginnen.

Ausgleichsflachen im Geltungsbereich:

Gesamt- Anteil Aus-
Nutzung Gemarkung FI.-Nr. groRe gleichsflachen
697, 699, 700/5, 706/3, 707/1,
708,709, 710/3, 711, 713, 717, 719,
Michelfeld 720, 728, 728/2, 728/3, 728/5, 729, ca. 13,2 ha 4,06 ha
730, 736, 741, 742, 753/4, 852, 856/2,

906, 907, 913, 914, 918, 919

Wiese, Acker,
Stral3e

Das sich ergebende Flachen-Defizit von ca. 2,0 ha wird auf Flachen aulierhalb des
Planungsgebietes kompensiert (s. Ausgleichsplan NO3).
Die Ausgleichsflachen werden derzeit teilweise landwirtschaftlich genutzt, teilweise liegen
sie brach. Zwei kleine Tumpel, die im Jahr 2001 bzw. 2002 hier angelegt wurden, sind
mittlerweile stark zugewachsen. Im Jahr 1997 wurde im Zuge der Biotopkartierung Bayern
ein Teil der Flache erfasst, deren Qualitat jedoch nicht mehr mit den damaligen
Erfassungskriterien tUbereinstimmt. Durch entsprechende MaRRhahmen wie
- Umwandlung der Flachen in Magerwiese
- Anlage von Timpeln und feuchten Mulden
- extensive Pflege
- Sicherung der Ausgleichsflachen vor Einfliissen / Stérungen

von aul3en (Befahren etc.) durch Pflécke o0.4.
kénnen die Flachen optimiert werden und Lebensraum fur Insekten, Amphibien und
diverse Vogelarten entstehen.
Die MalRBhahmen werden im Detail mit der UNB bei einem Ortstermin festgelegt und sind
bis Ende 2020 umzusetzen.

Ausgleichsflachen auf3erhalb vom Geltungsbereich:

Gesamt- Anteil Aus-
Nutzung Gemarkung FI.-Nr. groRe gleichsflachen
Wiese, ACKer, |\ 1hych 339/2, 343, 353/2, 358, 358/2 ca. 5,46 ha 2,00 ha
Brachflache
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Zur Einbindung der Bebauung sind umfangreiche Baumpflanzungen vorgesehen. Es
werden im Offentlichen Bereich 120 Baume gepflanzt und fur den privaten Bereich wird
festgesetzt, dass pro 500 m2 Bauflache ein GroRbaum zu pflanzen ist.

Die Ausgleichsflachen sind auf dem Bebauungsplan und dem Detailplan (s.
Ausgleichsplan N0O3) lage- und groRenmalfiig dargestellt.

2.4.3 MalRnahmen zum Ausgleich gem. saP

Entsprechend den Ergebnissen der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) sind
fur die hier vorkommenden und geschitzten Tierarten — Zauneidechse / Reptilien, Vogel
der offenen bzw. strukturreichen Kulturlandschaft, Feldlerche - Mal3Bnahmen zur Sicherung
der Artvorkommen und deren Lebensraume erforderlich.

Reptilien / Zauneidechse

Als (Teil-)Lebensraumangebot und zur Wanderung zwischen den Habitaten werden
Magerwiesen mit Geblschen, Griunstreifen und Sukzessionsflachen im Gebiet bzw. im
Randbereich angelegt und gestaltet. Von diesen Lebensraumstrukturen profitieren auch
andere Reptilien, wie Schlingnatter und Waldeidechse.

Um die potentiellen Lebensraume der Zauneidechsen — au3erhalb vom Planungsgebiet -
nicht zu gefahrden (Geholze, Felsfluren, Sdumen im Nordosten bzw. Nordwesten und
Sudwesten) dirfen diese Bereiche nicht fiur temporére Baustelleneinrichtungen,
Materialablagerungen o0.4. genutzt werden.

Vogel der offenen bzw. strukturreichen Kulturlandschaft

Zur Kompensation der Hecken, die als Lebens- und Nahrungsraum von Vdgeln genutzt
werden und im Zuge der Projektumsetzung entfernt werden muissen, sind umfangreiche
Geholzpflanzungen im Ausgleichsbereich vorgesehen. Das Lebensraumangebot wird,
wenn auch mit einer gewissen Zeitverzégerung, wiederhergestellt.

Feldlerche

Fur die Feldlerche sind fur den Verlust von Lebens- und Brutraum in der offenen
Kulturlandschaft Ausgleichsmalinahmen erforderlich:
- pro Brutpaar 1 ha Acker lerchenfreundlich bewirtschaften (Lerchenfenster)
- *pro ha Ackerflache sind 2 Fenster je 20 m? groB3, bevorzugt in Schlagen ab 5 ha
GroRe, wie folgt anzulegen:

- bei der Aussaat wird die Sdmaschine fiir einige Meter angehoben, z.B. bei einer 3 m-
Samaschine fur 7 m

- maximalen Abstand zu Fahrgassen lassen, damit verhindert wird, dass Fiichse die
Fenster aufsuchen

- mindestens 25 m Abstand zum Feldrand halten

- mindestens 50 m Abstand zu Gehdlzen, Gebauden und Strommasten halten, Greifvdgel
nutzen diese Strukturen als Ansitzwarte fur die Jagd

- Lerchenfenster kdnnen in Raps, Mais und Getreidefeldern angelegt werden

- Lerchenfenster sind am effektivsten im Wintergetreide

- Die Fenster kdnnen nach der Aussaat wie der Rest der Ackerflache bewirtschaftet
werden

* entsprechend den Empfehlungen von LBV (Landesbund fir Vogelschutz in Bayern e.V.) und BBV
(Bayerischer Bauernverband).
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Ausgehend von 3-5 Brutpaaren im Planungsgebiet sind 6-10 Lerchenfenster erforderlich.
Da das Planungsgebiet in Schritten erschlossen und bebaut werden soll, wird die
entsprechend erforderliche Anzahl an Lerchenfenstern dem Baufortschritt angepasst.

Die Anlage der Lerchenfenster erfolgt auf den landwirtschaftlich genutzten Flachen der
Regens-Wagner-Stiftung (s. Ausgleichsplan N0O4).

Die 20-jahrige Ausgleichsverpflichtung wird Uber einen Vertrag zwischen der Stadt
Auerbach und der Regens-Wagner-Stiftung geregelt.

Ausgleich Lerchenfenster im Umfeld vom Geltungsbereich:

Gesamt- Anteil Aus-
Nutzung Gemarkung Fl.-Nr. gréRe gleichsflachen
landwirtschaftliche Michelfeld 663, 749, 750, 859, 860, 861, 933, ca 6.17 ha 6-10x
Nutzflache / Acker 934, 935, 936 s 20m?

2.5 Alternative Planungsmoéglichkeiten

Laut Flachennutzungs- mit Landschaftsplan der Stadt Auerbach liegt das Gewerbe- und
Industriegebiet innerhalb der Grenze des fir ,Gewerbliche Nutzung“ ausgewiesenen
Gebietes.

Die Moglichkeiten fir die Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebiete im
Gemeindegebiet der Stadt Auerbach sind aufgrund der Topographie, des direkt
angrenzenden Truppenubungsplatzes Grafenwohr und des sehr umfangreichen
Wasserschutzgebietes der N-ERGIE sehr eingeschrénkt.

Bei der Erstellung des Flachennutzungsplanes sind diese Eckdaten wie auch die
Umweltbelange bereits untersucht und berticksichtigt worden. Die Notwendigkeit der
Prifung einer alternativen Planungsvariante ist unter diesen Voraussetzungen nicht
gegeben.

3. Erfordernis einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP)

Im Planungsgebiet sind relevanten Lebensraumstrukturen mit entsprechenden
Vorkommen von Tierarten vorhanden.

Die Artenschutzkartierung Bayern nennt zwar keine Vorkommen geschutzter Arten im
Planungsgebiet oder seiner unmittelbaren Umgebung, es wurden jedoch im Zuge einer
Kartierung im Sommer 2017 besonders geschiitzte Tierarten gem 8§ 7 BNatSchG
festgestellt, die durch das Planungsgebiet beeinflusst und beeintrachtigt werden. Die
Erstellung einer artenschutzrechtlichen Prifung (saP) ist demnach erforderlich.

4. Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten

Die Analyse der Schutzgiter und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgte auf der
Grundlage einer schutzgutbezogenen Bestandsaufnahme des Umweltzustandes im
Planungsgebiet, die durch Auswertung vorhandenen Datenmaterials, durch zusatzliche
Gelandeerhebungen und unter Einbeziehung von Erfahrungen mit bereits umgesetzten
Planungen entstanden ist.

Die Bewertung wurde in drei Stufen eingeteilt: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.
Technische Schwierigkeiten bei Durchfihrung der Planung konnten nicht festgestellt
werden.
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5. MaRnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Durch das Gewerbe- und Industriegebiet sind negative Umweltauswirkungen fir
besonders geschiitzte Arten, insbesondere fir die Feldlerche, anzunehmen. Durch
geeignete MalRnahmen wie Lerchenfenster in Ackerflachen der Umgebung, kénnen die
Auswirkungen kompensiert werden.

Fur die Anlage der Lerchenfenster wird eine Beratung durch den Landesbund fir
Vogelschutz und den Bayerischen Bauernverband angestrebt, um deren Erfahrungen aus
dem Projekt ,1000 Acker fiir die Feldlerche* zu nutzen. Und zwar sowohl fiir die Auswahl
geeigneter Flachen wie auch fir die Vertragsgestaltung mit den Bewirtschaftern der
Acker.

Weitergehende MaRnahmen zur Uberwachung von Umweltauswirkungen werden somit
als nicht erforderlich erachtet.

6. Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Ostlich von Michelfeld, angrenzend an die kleine Ortschaft Saal wird ein neues Gewerbe-
und Industriegebiet ausgewiesen.

Das Gewerbe- und Industriegebiet entsteht im Bereich intensiv landwirtschaftlich
genutzter Flachen, in gréRerer Entfernung zu bedeutenden Landschaftsstrukturen wie die
Speckbach-Aue.

Im Osten und im Sutden binden zwei Bundesstral3en B 85 und B 470 das Gebiet ein und
begrenzen es.

Aufgrund der GroRe des Gewerbe- und Industriegebietes sind grof3flachige
Versiegelungen und somit Eingriffe in den Boden wie auch sichtbare Veranderungen des
Landschaftsbildes unvermeidlich.

Ebenso werden durch die Bebauung des Gebietes Lebensraume fir einige Tierarten
zerstort, die jedoch durch geeignete Malinahmen kompensiert werden kdénnen.

Durch Immissionen aus der neuen Nutzung sind auch Auswirkungen auf die bestehende
Bebauung zu erwarten.

Es ergeben sich aus diesem Bebauungsplan Auswirkungen von Uberwiegend mittlerer
teils auch hoher Erheblichkeit, wie die folgende Zusammenstellung zeigt.

Ubersicht der Auswirkungen auf die Schutzguter:

Schutzgut Erheblichkeit
Boden hohe Erheblichkeit
Klima, Luft mittlere Erheblichkeit
Wasser geringe Erheblichkeit
Fauna und Flora mittlere Erheblichkeit
Mensch (Larm, Erholung) mittlere Erheblichkeit
Landschaft hohe Erheblichkeit
Kultur- und Sachgtter nicht betroffen
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Durch eine intensive Baumpflanzung im Gebiet, durch den breiten Ausgleichsbereich am
nordlichen und 06stlichen Rand, durch Ausgleichs- und Sukzessionsbereiche im Westen
und im Suden des Gebietes, durch die Anlage von Lerchenfenstern im Umfeld, sowie
durch einen Ausgleichsbereich auferhalb des Planungsgebietes kénnen die
Auswirkungen auf die Schutzgiter minimiert werden.

Eine zukinftig mdgliche Beeintrachtigung von Insekten durch die Beleuchtung des
Gebietes kann durch die Installation von Leuchten mit geringer Anlockwirkung auf
Insekten verhindert werden.

2025-01-16_697-24_Gl-Saall_TX-Begriindungs_+_Umweltbericht.doc 10.04.2019

Seite 29 von 3C



Stadt Auerbach i.d.OPf.

Bebauungsplan
Industrie- u. Gewerbegebiet Saald

Begriindung und Umweltbericht

FETSCH

LANDSCHAFTS
| ARCHITEKTEN

C QUELLENANGABE

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN, FUR LANDESENTWICKLUNG UND HEIMAT

Landesentwicklungsprogramm Bayern (Munchen 2013)

BAYERISCHES LANDESAMT FUR DENKMALPFLEGE

Website: http://www.blfd.bayern.de/denkmalerfassung/denkmalliste/bayernviewer/

Abfrage 12.04.2018

BUSSE, DIRNBERGER, PROBSTL, SCHMID
Die neue Umweltpriifung in der Bauleitplanung (Minchen 2005)

BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990, (BGBI. | S. 132) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBI. |

S. 1057) m.W.v. 13.05.2017

DBV, NABU, DBU, LBV, BBV
Gemeinschaftsprojekt Lerchenfenster fur Bayern
im Rahmen des Projektes ,1000 Acker fiir die Feldlerche® / Flyer

OBERSTE BAUBEHORDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNERN

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ

Der Umweltbericht in der Praxis

Leitfaden zur Umweltprifung in der Bauleitplanung - ergéanzte Fassung (2. Auflage Februar 2007)

OBERSTE BAUBEHORDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNERN

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ

Planungshilfen fur die Bauleitplanung

Hinweise fir die Ausarbeitung und Aufstellung von Flachennutzungs- und Bebauungsplanen (2016/17)

STADT AUERBACH
Flachennutzungs- mit Landschaftsplan (2005)

WEYRAUCH, BERNHARD DR.-ING
Die Begriindung zum Bebauungsplan

Rechtliche Anforderungen und praktische Empfehlungen, Dissertation (Berlin 2010)

Amberg, den 10.04.2019
o WRCHITEK e

LANDSCHAFTS-
ARCHITEKT

K e 4 1“3“7 o

407 peg prre™
W. Fetsch, Dipl.-Ing. (FH), Landschaftsarchitekt

aQ" BAYE,L?/
Go&

&
‘?’Sf-‘l-rrs-tB""‘“‘A

2025-01-16_697-24_Gl-Saall_TX-Begrindungs_+_Umweltbericht.doc

10.04.2019

Seite 30 von 3C



	Gi Saaß 1. Änderung Bekanntmachung Auslegung
	2025-01-14_697-24_B-Pl_SAAß-1.Änderung
	2025-01-16_697-24_GI-Saaß_TX-Begründungs_+_Umweltbericht

